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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1987

Norm

PrivSchG §2

Rechtssatz

Eine "Universalbildung" wird entgegen der Ansicht der Revisionswerberin in § 2 PrivSchG nicht vorausgesetzt. Dieses

Gesetz kann auch auf neue Schularten wie etwa Krankenp5egeschulen Anwendung 6nden. Aus der gesetzlichen

Möglichkeit der Verleihung des Ö9entlichkeitsrechtes läßt sich nicht ableiten, daß Privatschulen nur solche Schulen

sein können, die öffentlichen entsprechen.
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